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1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 655/98
Datum 31.08.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 275/99
Datum 05.12.2000

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Leipzig vom 31.
August 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die am â�¦ geborene KlÃ¤gerin arbeitete bis November 1964 als
GeflÃ¼gelzÃ¼chterin. Danach war sie zunÃ¤chst als Bandarbeiterin und dann bis
Dezember 1970 als Arbeiterin in der Landwirtschaft beschÃ¤ftigt. AnschlieÃ�end
war sie als Saisonkraft in einer BÃ¤ckerei, Reinigungskraft, WÃ¤schereiarbeiterin,
PfÃ¶rtnerin, Telefonistin und zuletzt von 1991 bis 1997 als StraÃ�enreinigerin
tÃ¤tig. ArbeitsunfÃ¤higkeit besteht seit 10. Februar 1997. Am 22. Januar 1998
stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten einen Antrag auf GewÃ¤hrung von Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.
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Bereits am 10. Februar 1997 hatte sie einen Antrag auf medizinische Leistungen zur
Rehabilitation gestellt, die ihr in der Zeit vom 9. Dezember 1997 bis 6. Januar 1998
auch bewilligt worden waren. Im Entlassungsbericht vom 12. Januar 1998 hatten
Herr D â�¦, Kommissarischer Chefarzt, und Frau Dr. D â�¦, StationsÃ¤rztin, bei der
KlÃ¤gerin eine belastungsabhÃ¤ngige MuskelschwÃ¤che bei bioptisch gesichertem
Myoadenylatdeaminasemangel und ein Lumbalsyndrom festgestellt.

Insgesamt hatten sie eingeschÃ¤tzt, mit diesen Beschwerden kÃ¶nne die KlÃ¤gerin
noch leichte bis mittelschwere Arbeiten in wechselnder KÃ¶rperhaltung vollschichtig
verrichten. Da die Beschwerden durch KÃ¤lte und NÃ¤sse verstÃ¤rkt wÃ¼rden,
solle die Arbeit nicht ausschlieÃ�lich im Freien stattfinden. Die Entlassung war als
arbeitsunfÃ¤hig erfolgt.

Nach Einsichtnahme in weitere medizinische Unterlagen â�� insbesondere in ein
fÃ¼r den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung im Freistaat Sachsen
erstelltes Gutachten vom 3. MÃ¤rz 1998 â�� wies die Beklagte den Antrag der
KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit mit
Bescheid vom 27. April 1998 i. d. F. des Widerspruchsbescheids vom 06. Juli 1995
zurÃ¼ck.

Die gegen die Bescheide der Beklagten am 5. November 1998 eingegangene Klage
hat das Sozialgericht Leipzig durch Gerichtsbescheid vom 31. August 1999
abgewiesen. Seiner Entscheidung hat es vor allem ein Gutachten von Herrn Dr. P
â�¦, Facharzt fÃ¼r Allgemeinmedizin, zu Grunde gelegt. Dieser hat nach einer
Untersuchung der KlÃ¤gerin am 21. Juni 1999 folgende GesundheitsstÃ¶rungen
festgestellt:

depressive SomatisierungsstÃ¶rung,

MuskelschwÃ¤che bei nachgewiesenem Myoadenylatdeaminase-Mangel,

allgemeine RÃ¼ckenmuskelverschmÃ¤chtigung mit regionalen reaktiven
Verspannungen,

medikamentÃ¶s eingestellter Bluthochdruck,

medikamentÃ¶s behandelter grÃ¼ner Star,

anamnestisch Schuppenflechte auf dem behaarten Kopf.

SÃ¤mtliche GesundheitsstÃ¶rungen fÃ¼hrten nur zu qualitativen, nicht aber zu
quantitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen. Wesentlich sei die depressive
SomatisierungsstÃ¶rung, die die KlÃ¤gerin ihre gelegentlichen kÃ¶rperlichen
Beschwerden Ã¼bernachhaltig erleben lasse. Der Gutachter hat eingeschÃ¤tzt, es
kÃ¤men nur noch leichte kÃ¶rperliche Arbeiten in Frage ohne TÃ¤tigkeiten auf
Leitern und GerÃ¼sten und ohne GefÃ¤hrdung durch KÃ¤lte und NÃ¤sse. Reine
Stehberufe schieden aus. Arbeiten in Zwangshaltungen mÃ¼ssten gemieden
werden. Die Merk- und KonzentrationsfÃ¤higkeit sei nicht eingeschrÃ¤nkt.
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TÃ¤tigkeiten mit Publikumsverkehr seien mÃ¶glich. EinschrÃ¤nkungen hinsichtlich
der WegefÃ¤higkeit bestÃ¼nden nicht. Das Leistungsbild bestehe seit dem
Zeitpunkt der Rentenantragstellung. TÃ¤tigkeiten als PfÃ¶rtnerin oder
BÃ¼rogehilfin seien vollschichtig zumutbar.

Das Sozialgericht hat argumentiert, auch wenn die KlÃ¤gerin ihre letzte
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung als StraÃ�enreinigerin nicht mehr
verrichten kÃ¶nne, sei sie als angelernte Arbeiterin im unteren Bereich auf jede
erwerbswirtschaftliche TÃ¤tigkeitsart verweisbar, ohne dass es der Benennung
einer konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit bedÃ¼rfe. Insbesondere bestehe ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r TÃ¤tigkeiten als PfÃ¶rtnerin oder
BÃ¼rogehilfin.

Gegen den am 22. September 1999 zugestellten Gerichtsbescheid vom 31. August
1999 hat die KlÃ¤gerin durch am 21. Oktober 1999 eingegangenes Schreiben vom
gleichen Tag Berufung beim SÃ¤chsischen Landessozialgericht eingelegt.

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt vor, das Gutachten von Herrn Dr. P â�¦, welches das
Sozialgericht seiner Entscheidung zu Grunde gelegt habe, entbehre der
erforderlichen NeutralitÃ¤t. Das Sozialgericht habe den Amtsermittlungsgrundsatz
missachtet und kein rechtliches GehÃ¶r gewÃ¤hrt, sondern trotz substantiierter
Kritik an dem Gutachten durch Gerichtsbescheid entschieden. Die KlÃ¤gerin sei nur
sehr eingeschrÃ¤nkt wegefÃ¤hig. Schon auf Grund der Vielzahl ihrer Erkrankungen
ergebe sich, dass sie erwerbs-, mindestens aber berufsunfÃ¤hig sei. AuÃ�erdem
bedÃ¼rfe es der Einholung eines Zusatzgutachtens auf neurologisch-
psychiatrischem Fachgebiet, wobei die neurologische KlÃ¤rung der
Schmerzsymptomatik im Vordergrund stehe.

Die KlÃ¤gervertreterin beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Leipzig vom 31. August 1999 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 27. April 1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 6. Juli 1998 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, der KlÃ¤gerin Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit ab Januar
1998 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie sieht sich durch die Beweisaufnahme in ihrer Auffassung bestÃ¤tigt, dass bei
der KlÃ¤gerin als BÃ¼rohilfskraft ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen bestehe.

Zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts in medizinischer Hinsicht hat der Senat ein
Gutachten auf arbeitsmedizinischem Fachgebiet bei Herrn Dr. F â�¦, Facharzt fÃ¼r
Arbeitsmedizin, eingeholt. Er hat in seinem Gutachten vom 2. Mai 2000 nach einer
Untersuchung der KlÃ¤gerin am 7. April 2000 folgende Diagnosen gestellt:

                               3 / 7



 

MuskelschwÃ¤che und Myalgie bei bekanntem Myoadenylatdeaminase- Mangel mit
Verdacht auf depressive SomatisierungsstÃ¶rung,

Lumbalsyndrom,

Bluthochdruck (medikamentÃ¶s behandelt),

geringe Struma parenchymatosa (unter Hormonbehandlung periphere Euthyreose),

Psoriasis (Schuppenflechte),

diskrete Varikosis bei Zustand nach Varizen-Operation ohne Stauungszeichen,

Zustand nach vaginaler Hysterektomie,

Glaukom (medikamentÃ¶s behandelt),

chronisch-rezidivierende Gastritis und Post-Cholecystektomie- Syndrom,

Visusminderung beidseits,

reaktive Depression.

Neue GesundheitsstÃ¶rungen seien seit den Vorgutachten nicht zu verzeichnen,
ebenso wenig wesentliche VerÃ¤nderungen im Gesundheitszustand. FÃ¼r eine
TÃ¤tigkeit als StraÃ�enreinigerin sei die ErwerbsfÃ¤higkeit erheblich
beeintrÃ¤chtigt. FÃ¼r TÃ¤tigkeiten aus den Berufskreisen
BÃ¼rohilfskraft/Mitarbeiterin Poststelle/PfÃ¶rtnerin/Telefonistin liege eine
leichtgradige BeeintrÃ¤chtigung der ErwerbsfÃ¤higkeit vor. FÃ¼r die vielfÃ¤ltigen
TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mÃ¼sse die ErwerbsfÃ¤higkeit auf
Grund qualitativer EinschrÃ¤nkungen im Leistungsbild als mittelgradig
beeintrÃ¤chtigt bewertet werden. Es kÃ¤men nur noch kÃ¶rperlich leichte Arbeiten
vollschichtig in Betracht. Eine TÃ¤tigkeit solle im Wechsel zwischen Sitzen, Stehen
und Gehen erfolgen kÃ¶nnen, wobei stehende TÃ¤tigkeiten jeweils bis zu 15 min
und gehende jeweils bis zu lÃ¤ngstens 30 min zumutbar seien. Eine Ã¼berwiegend
sitzende TÃ¤tigkeit kÃ¶nne ausgeÃ¼bt werden, sofern ein frei wÃ¤hlbarer Wechsel
zu Gehen/Stehen mÃ¶glich sei. Die Arbeiten sollten Ã¼berwiegend in
geschlossenen RÃ¤umen ausgeÃ¼bt werden, um eine Zunahme der Schmerzen bei
KÃ¤lte, NÃ¤sse oder Zugluft zu vermeiden. Arbeiten unter Zeitdruck, im Akkord
oder am FlieÃ�band kÃ¶nnten auf Grund der belastungsabhÃ¤ngigen
MuskelschwÃ¤che nicht verrichtet werden. HÃ¤ufiges Heben und Tragen von Lasten
sowie hÃ¤ufiges BÃ¼cken seien zu vermeiden. Arbeiten auf Leitern/GerÃ¼sten
(Arbeiten mit Absturzgefahr) seien auf Grund der generellen Minderung der
LeistungsfÃ¤higkeit sowie des reduzierten SehvermÃ¶gens zu unterlassen. Trotz
der vorhandenen Sehhilfe sei das SehvermÃ¶gen nicht ausreichend, um aus
arbeitsmedizinischer Sicht stÃ¤ndig Arbeiten an laufenden Maschinen oder
rotierenden Teilen zu gestatten. Den Mindestanforderungen an das SehvermÃ¶gen
fÃ¼r die Arbeit an Bildschirm-ArbeitsplÃ¤tzen werde die KlÃ¤gerin gegenwÃ¤rtig
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nicht gerecht. Eine Exposition gegenÃ¼ber starken Temperaturschwankungen oder
Reizstoffen sei zu vermeiden. FÃ¼r Arbeiten mit besonderem Publikumsverkehr sei
die KlÃ¤gerin nicht geeignet. Sie sei dazu in der Lage, viermal tÃ¤glich einen
FuÃ�weg von mindestens 500 m zurÃ¼ckzulegen. FÃ¼r die Wegstrecke von 500 m
wÃ¼rden dabei maximal 10 min benÃ¶tigt. Besondere Anforderungen an die
nervliche Belastbarkeit, Stresstoleranz und geistige Beweglichkeit sollten der
KlÃ¤gerin nicht abverlangt werden.

In der ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 31. Mai 2000 hat Herr Dr. F â�¦mitgeteilt,
der KlÃ¤gerin sei es nicht mÃ¶glich, ununterbrochen eine Stunde lang Hauspost zu
verteilen. Sie bedÃ¼rfe vielmehr mehrfacher kurzzeitiger Unterbrechungen in freier
Wahl wÃ¤hrend der Arbeitszeit.

Dem Senat haben die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge sowie die
Verwaltungsakte der Beklagten vorgelegen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen.

Es kann dahinstehen, ob das Gutachten von Herrn Dr. P â�¦ die dem
SachverstÃ¤ndigen obliegende NeutralitÃ¤tspflicht verletzt hat. Denn der Sache
nach gelangt auch der vom Senat beauftragte Gutachter, Herr Dr. F â�¦, zu einem
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin fÃ¼r die TÃ¤tigkeit einer
Mitarbeiterin in der Poststelle. Anzumerken ist freilich, dass das Sozialgericht das
per Telefax versandte anwaltliche Schreiben vom 31. August 1999 bei der
Entscheidung durch Gerichtsbescheid hÃ¤tte berÃ¼cksichtigen mÃ¼ssen, weil es
bis zu diesem Zeitpunkt eine Frist zur Stellungnahme zur beabsichtigten
Entscheidung durch Gerichtsbescheid gesetzt hatte. Dass dies nicht geschehen ist,
ergibt sich aus dem Umstand, dass das Sozialgericht auf keines der Argumente der
KlÃ¤gerseite eingegangen ist, obwohl hierzu in der Tat Anlass bestanden hÃ¤tte.
Dies gilt jedenfalls fÃ¼r die Anmerkung des Gutachters, der KlÃ¤gerin sei es
mÃ¶glich gewesen, wÃ¤hrend der gesamten Untersuchung "zu quatschen".

Bei der KlÃ¤gerin liegt keine BerufsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§ 43 Absatz 2 SGB VI
vor. Nach Satz 1 dieser Vorschrift sind Versicherte berufsunfÃ¤hig, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. GemÃ¤Ã� Satz 2 umfasst der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die
ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, alle TÃ¤tigkeiten, die ihren
KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der
Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der
besonderen Anforderungen ihrer bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden
kÃ¶nnen. Satz 4 bestimmt ausdrÃ¼cklich, dass berufsunfÃ¤hig nicht ist, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
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Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

BerufsunfÃ¤higkeit ist bei der KlÃ¤gerin zu verneinen, weil sie nach den
schlÃ¼ssigen und nachvollziehbaren medizinischen AusfÃ¼hrungen von Herrn Dr. F
â�¦ zwar nicht mehr als StraÃ�enreinigerin zu arbeiten vermag, aber weiterhin
leichte Arbeiten unter bestimmten EinschrÃ¤nkungen vollschichtig verrichten kann
und somit jedenfalls auf den Beruf einer Mitarbeiterin in der Poststelle verwiesen
werden kann.

Die Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit bestimmt sich nach der qualitativen
Wertigkeit des bisherigen Berufs. "Bisheriger Beruf" im Sinne des Â§ 43 Absatz 2
Satz 2 SGB VI ist nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in
der Regel die letzte, nicht nur vorÃ¼bergehend vollwertig ausgeÃ¼bte
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit (BSG, Urteil vom 27.
Februar 1997, Az.: 13 RJ 5/96, NZS 1997, Seite 478 [479]). Dies ist jedenfalls dann
der Fall, wenn sie die qualitativ hÃ¶chste ist.

Da die KlÃ¤gerin ihre zunÃ¤chst ausgeÃ¼bten BeschÃ¤ftigungen aus anderen als
gesundheitlichen GrÃ¼nden gewechselt hat, stellt ihre zuletzt ausgeÃ¼bte
TÃ¤tigkeit als StraÃ�enreinigerin ihren "bisherigen Beruf" dar. Sie kann somit
allenfalls als angelernte Arbeiterin eingestuft werden, so dass sie zumutbar auf die
TÃ¤tigkeit einer Mitarbeiterin in der Poststelle verwiesen werden kann.

Zur Beurteilung der qualitativen Wertigkeit des bisherigen Berufs hat das
Bundessozialgericht ein Stufenschema entwickelt, welches verschiedene
Berufsgruppen je nach Bedeutung, Dauer und Umfang der Ausbildung fÃ¼r die
QualitÃ¤t des Berufs â�� unterscheidet. Danach ist zu differenzieren zwischen 1.
Vorarbeitern mit Vorgesetztenfunktion bzw. besonders hoch qualifizierten
Facharbeitern, 2. Facharbeitern (anerkannter Ausbildungsberuf mit einer
Ausbildungszeit von mehr als zwei Jahren), 3. angelernten Arbeitern (sonstiger
Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit von drei Monaten bis zu zwei
Jahren) und 4. ungelernten Arbeitern. Im Rahmen des Â§ 43 Absatz 2 SGB VI sind
dem Versicherten im Allgemeinen nur TÃ¤tigkeiten der jeweils niedrigeren Gruppe
zumutbar, soweit sie ihn nach seinem gesundheitlichen LeistungsvermÃ¶gen und
seinem beruflichen KÃ¶nnen und Wissen nicht Ã¼berfordern (BSG, Urteil vom 27.
Februar 1997, Az.: 13 RJ 5/96, NZS 1997, Seite 478 [479]).

Nach diesen Kriterien ist der bisherige Beruf der KlÃ¤gerin â�� wie bereits dargelegt
â�� der Gruppe mit dem Leitberuf des angelernten Arbeiters zuzuordnen. Sie ist
deshalb sozial zumutbar auf die TÃ¤tigkeit einer Mitarbeiterin in der Poststelle
verweisbar, da es sich hierbei um eine TÃ¤tigkeit handelt, die dem ungelernten
Bereich zuzurechnen ist und von der KlÃ¤gerin innerhalb von drei Monaten erlernt
werden kann. Den mit diesem Beruf verbundenen Anforderungen wird sie auch von
ihrem LeistungsvermÃ¶gen her aus medizinischer Sicht gerecht. Die
auszufÃ¼hrenden TÃ¤tigkeiten (einfache und routinemÃ¤Ã�ige HilfstÃ¤tigkeiten
wie Botendienste, Sortieren und Ablegen von Schriftgut) sind allesamt leichter Natur
und entsprechen somit dem bei der KlÃ¤gerin bestehenden gesundheitlichen
Leistungsprofil. Bildschirmarbeit fÃ¤llt in einer Poststelle nicht an, so dass der
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korrekturbedÃ¼rftige Visus der KlÃ¤gerin einer solchen Arbeit nicht entgegensteht.
Da eine derartige TÃ¤tigkeit eine weitgehend individuelle Gestaltung der
Arbeitsplanung ermÃ¶glicht, ist es auch nicht erforderlich, eine Stunde lang
ununterbrochen Hauspost zu verteilen. Ein kurzfristiger Wechsel der KÃ¶rperhaltung
ist stets mÃ¶glich. Die WegefÃ¤higkeit ist zwar eingeschrÃ¤nkt, aber in
ausreichendem MaÃ�e gegeben. Herr Dr. F â�¦ hat ferner bestÃ¤tigt, dass die
psychomentalen FÃ¤higkeiten fÃ¼r die Umstellung auf eine solche TÃ¤tigkeit
ausreichen. SÃ¤mtliche von ihm genannten EinschrÃ¤nkungen spielen fÃ¼r diese
TÃ¤tigkeit keine Rolle. Der Senat hat sich seiner EinschÃ¤tzung angeschlossen, weil
er das bei der KlÃ¤gerin bestehende Beschwerdebild in Bezug auf seine
funktionellen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt gewÃ¼rdigt hat. Alle von ihm
genannten EinschrÃ¤nkungen sind deshalb nachvollziehbar. Da er auÃ�erdem
mitgeteilt hat, die KlÃ¤gerin habe verbittert, aber nicht depressiv gewirkt, war nach
Auffassung des Senats die Einholung eines weiteren Gutachtens auf neurologisch-
psychiatrischem Fachgebiet nicht erforderlich. Dies um so weniger, als er auch das
Ã¼bernachhaltige Erleben der kÃ¶rperlichen Beschwerden bei seiner
LeistungseinschÃ¤tzung berÃ¼cksichtigt hat.

Liegt schon keine BerufsunfÃ¤higkeit vor, fehlt es erst recht an den weitergehenden
Voraussetzungen fÃ¼r ErwerbsunfÃ¤higkeit (Â§ 44 Absatz 2 SGB VI).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 SGG sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 14.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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